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BUND – RV Nordschwarzwald (C2) 

im Auftrag des BUND-Landesverbands Baden-Württemberg,  

Rückmeldung vom 27.07.2016 

Stellungnahme VHT 

Zur Studie zur Natura 2000-Verträglichkeit: 

Was das Vorkommen des prioritären LRT Kalktuffquellen im „Hau“ an-

belangt, so weisen wir darauf hin, dass das Bundesamt für Naturschutz 

die Einschätzung des MLR, dass nicht natürlich entstandene Kalktuff-

quellen die LRT-Kriterien nicht erfüllen, selbst wenn sie die typischen 

Strukturen und Arten aufweisen, keineswegs teilt. 

GÖG: Die Einstufung der Quellen als Lebensraumtyp (LRT) erfolgte 

entsprechend der Festlegung des MLR als Oberste Naturschutzbe-

hörde; die Definition des BfN wird zur Kenntnis genommen. 

VHT: Der Vorhabenträger prüft zurzeit die Möglichkeit einer alter-

nativen Planung, bei der die vorhandene, bahnrechte Stützmauer 

durch eine Übernetzung in Kombination mit punktuellen Spritzbe-

tonplomben gesichert werden soll. In diesem Fall könnte bahn-

rechts auf Dränagebohrungen gänzlich verzichtet werden. 

Die Aussage auf S. 48 dass der unterste Wert aller in der Literatur ge-

nannten CL-Werte verwendet wurde, erstaunt insofern, als in Tab. 11 

sämtliche Literaturquellen den Wert auflisten - wir können hier wenig 

Unterschiede erkennen. 

GÖG: Die in der Literatur angegebenen Critical Load-Werte (CL-

Werte) für den LRT 7220* Kalktuffquellen variieren stark. Die be-

schriebenen Werte reichen dabei von 15 kg N/ha*a bis über 34 kg 

N /ha*a bzw. dass der LRT keine Stickstoffempfindlichkeit aufweist. 

In Tabelle 11 werden alle in der Literatur beschriebenen CL-Werte 

aufgelistet. Im Sinne des Vorsorgeansatzes wurde jedoch für die 

weitere Bewertung der in der Literatur beschriebene Minimalwert 

(15 kg N/ha*a) zu Grunde gelegt. 

Auf S. 53 wird unter anlagebedingte Beeinträchtigungen auf die Verän-

derung der hydrologischen Verhältnisse eingegangen. Die Ausführun-

gen sind für technisch weniger Versierte schwer nachzuvollziehen – 

hier wäre eine Skizze sicherlich hilfreich gewesen. Auf jeden Fall emp-

finden wir die Versicherung, dass „durch die Bohrträgergründung keine 

negativen Einflüsse auf die Quellen zu erwarten“ seien, etwas mager, 

stützt sie sich doch lediglich auf ein uns nicht zugängliches Email eines 

Ingenieurbüros. Ob das Ingenieurbüro Spang ausreichend Fachkennt-

nisse bezüglich des LRT Kalktuffquellen besitzt, wird nicht ausgeführt. 

Die verbale Beschreibung des geplanten Vorgehens zur Drainierung der 

Mauer legt nahe, dass Beeinträchtigungen keinesfalls ausgeschlossen 

werden können, auch wenn es „ggf.“ Modifikationen geben könnte. Wie 

diese Modifikationen aussehen werden, wird nicht konkret ausgeführt, 

die genannte „Vergrößerung des Stützenabstands“ wird nicht quantifi-

IB Dr. Spang: Ein Verzicht auf jegliche Bohrungen (Dränierung 

somit nur durch das Mauerwerk, d.h. ohne in den Baugrund hinein-

reichende Bohrungen) kann bei der Antragsvariante aus techni-

scher Sicht nicht ausgeführt werden. Es muss verhindert werden, 

dass sich ein Wasserdruck hinter der Mauer bilden kann, da dies 

zum Einstürzen der Mauer führen kann. Durch diese Dränageboh-

rungen kommt es jedoch nicht zu einer „zusätzlichen“ Wasserent-

nahme, dies wird im Rahmen der Planung sichergestellt. 

 

Es ist gemäß der Reichweiteabschätzung davon auszugehen, dass 

diese Dränagebohrungen, welche in einem Abstand von mindestens 

40 m zu den LRT 7220* oberhalb der Bestandsmauern angeordnet 

werden, nicht in die Sickerwasserwegigkeiten des oberflächennähe-

ren Bereichs eingreifen und dass damit die vorhandenen Sicker-
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ziert. wasserverhältnisse im Bereich der LRT 7220* unberührt bleiben. Es 

wird daher nicht von einer sehr hohen Gefahr für die LRT 7220* im 

Böschungsbereich ausgegangen. Grundsätzlich ist zu beachten, 

dass die LRT 7220* durch Schicht- und Sickerwasser, nicht aber 

durch das Grundwasser gespeist werden. 

 

Dem verbleibenden u. E. geringen Restrisiko einer Beeinflussung 

der Sickerwasserverhältnisse wird durch ein Monitoringprogramm 

und im Bedarfsfall darauf aufbauende Gegenmaßnahmen begegnet. 

 

Das Monitoringprogramm beinhaltet die Überwachung des Grund-

wasserstands an den zu Grundwassermessstellen ausgebauten 

Schrägbohrungen am Böschungskopf. Dort kann beobachtet wer-

den, ob Veränderungen des Grundwasserspiegels auftreten. Da 

eine Überprüfung von kleinräumigen Veränderungen der Sicker-

wasserwegigkeiten dadurch nicht geschehen kann, können hierfür 

ggf. Messungen der Bodenfeuchte nahe der Böschungsoberfläche 

bzw. den LRT 7220* erfolgen, mit denen eine Veränderung der 

Aufsättigung der Bodenschichten baubegleitend kontrolliert werden 

kann. Anhand von vorlaufend definierten Grenzwerten können 

während der Bautätigkeit ggf. erforderlich werdende Gegenmaß-

nahmen abgestimmt und eingeleitet werden. 

 

Gegenmaßnahmen beinhalten bei baubedingtem Ausbleiben der 

Schüttung im Bereich der LRT 7220* nach einer Ursachenermitt-

lung bspw. lokal das sukzessive Teil- oder Komplettverfüllen von 

einzelnen bereits erstellten, in den Baugrund reichenden Dränage-

bohrungen als Sofortmaßnahmen in Verbindung mit weiteren tech-

nischen Maßnahmen zum Ausgleich der daraus entstehenden 

Standsicherheitsdefizite.   

Sollten bauzeitlich während der Umleitung des Wassers in den Ent-

wässerungsgräben (Bau der Fundamentierung) LRT 7220* ober-

halb der Stützmauer drohen trocken zu fallen, ist eine temporäre 

Bewässerung (auch ggf. durch Umpumpen aus den Entwässe-

rungsgräben) bzw. das erneute Fluten der durch Sandsäcke abge-

schotteten Arbeitsbereiche möglich.  
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GÖG: Ergänzend zu dem im LBP bereits vorgesehenen Grundwas-

sermonitoring wären gem. Ausführungen IB Dr. Spang zusätzlich 

Sonden zur Messung der Bodenfeuchte bzw. des Wassergehalts im 

unmittelbaren Nahbereich der LRT 7220* zu installieren, um even-

tuelle Veränderungen der Sickerwasserverhältnisse frühzeitig er-

fassen zu können. LBP und FFH-VP wären entsprechend zu ergän-

zen bzw. zu konkretisieren.  

 

Für den Fall, dass die Alternativplanung einer Übernetzung mit 

punktuellen Spritzbetonplomben verwirklicht wird und daher auf 

Dränagebohrungen verzichtet werden kann (siehe Vorhabenträger 

oben), wäre dies hinfällig. 

Die Hintergrundbelastung mit Stickstoff wird mit 11 kg/ha x a angege-

ben; die durch den Bahnbetrieb verursachte Zusatzbelastung mit 4 

kg/Ha x a. Beide Zahlen lassen sich nicht nachprüfen, da uns die Ein-

gangswerte nicht bekannt sind. 

Nimmt man die beiden Werte als gegeben an, wird der CL-Wert durch 

den Bau der Bahn zwar nicht überschritten aber eindeutig erreicht. Da 

die Schädigung des LRT Kalktuffquellen in erster Linie durch Blattschä-

den durch unmittelbaren Blattkontakt beruhen dürfte und da nur eine 

dauerhafte Überströmung/ Überrieselung der Blattflächen dafür sorgt, 

dass solche Blattschäden nicht auftreten, ist die Aussagen, dass die 

vorhabensbedingte Veränderung des Wasserregimes „mit ziemlicher 

Sicherheit“ ausgeschlossen werden könne, wenig beruhigend. Vor dem 

Hintergrund der genannten Unsicherheitsfaktoren mutet die Einschät-

zung eines „noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrades“ sehr zweckop-

timistisch an. 

GÖG: Die Informationen zur Hintergrundbelastung sind abrufbar 

auf der Internetseite des Umweltbundesamtes, vgl. Internetadres-

se im Quellenverzeichnis. Die Zusatzbelastung ergibt sich aus dem 

Immissionsgutachten Lohmeyer. 

 

Bei einer fehlenden Überströmung / Überrieselung der den LRT 

7220* kennzeichnenden Moose, wie sie im vorderen Einschnittsbe-

reich bereits jetzt immer wieder natürlicherweise auftritt, erfolgt 

keine Aufnahme von auf den Blattflächen abgelagertem Stickstoff, 

da zur Aufrechterhaltung des Stoffwechsels Feuchtigkeit erforder-

lich ist. Sofern die Quellen nach evtl. Trockenperioden wieder 

schütten und die Moose überströmt werden, wird der auf den Blatt-

flächen abgelagerte Stickstoff abgewaschen.  

VHT: Das Immissionsgutachten vom Ing. Büro Lohmeyer wurde 

dem RPK mit E-Mail vom 22. August 2016 zur Verfügung gestellt. 

Gegen eine Zuleitung an den BUND bestehen seitens des VHT keine 

Einwände. 

Wir fordern daher an dieser Stelle eine nachvollziehbare Risikoabschät-

zung, in der auch die Eingangswerte für die Berechnungen des CNL 

dargelegt werden. Insbesondere Maßnahme 3 zur Schadensbegren-

zung ist detaillierter darzulegen: 

GÖG: Die LRT 7220* speisen sich nicht aus dem Grund-, sondern 

aus dem Schicht- bzw. Sickerwasser. Ergänzend zu dem im LBP 

bereits vorgesehenen Grundwassermonitoring werden daher Son-

den zur Messung der Bodenfeuchte bzw. des Wassergehalts im 

unmittelbaren Nahbereich der LRT 7220* installiert, um eventuelle 
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 Wie sieht das Monitoring genau aus (Überwachungshäufigkeit, 

Anzahl und Lage der Messstellen, Grenzwert für „Notmaßnah-

men“ etc.) 

 Wie wird die Umleitung des Sickerwassers vorgenommen? 

 Wie schnell „greift“ diese Maßnahme? 

 Wie kann die dauerhafte Überströmung der KTQ gewährleistet 

werden? 

 

Veränderungen der Sickerwasserverhältnisse frühzeitig erfassen zu 

können. Die Planung des Monitorings wird zur Zeit erstellt und ent-

sprechend in den LBP eingearbeitet. 

Für den Fall, dass die Alternativplanung einer Übernetzung mit 

punktuellen Spritzbetonplomben verwirklicht wird und daher auf 

Dränagebohrungen verzichtet werden kann (siehe Vorhabenträger 

oben), wäre dies hinfällig. 

Zur UVS / LBP  

Der Landschaftspflegerische Begleitplan macht keinerlei Aussagen dar-

über, wie viele Quartierbäume (Vögel, Fledermäuse) in der Rück-

schnitts- und Stabilisierungszone tatsächlich entfernt werden sollen. 

Lediglich in den Formblättern Artenschutz im Anhang der SAP werden 

bei den Fledermausarten immer wieder „zwei Baumhöhlen“ auf den 

Böschungen genannt, die „sich potenziell für eine Nutzung durch Fle-

dermäuse eignen“. Diese beiden Baumhöhlen werden aber im LBP 

nicht mehr erwähnt. 

GÖG: In der speziellen Artenschutzprüfung wurde kein Maßnah-

menerfordernis hinsichtlich der Kompensation entfallender potenzi-

eller Quartierbäume festgestellt (weder für Fledermäuse noch für 

Vögel), daher erfolgte keine Übernahme in den LBP, die natur-

schutzrechtliche Kompensation der Gehölze erfolgte im Rahmen 

der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung. 

Im LBP unter Punkt 8.1 werden die zwei entfallenden Bäume er-

wähnt. Eine zusätzliche Kontrolle der Bäume vor der Rodung hin-

sichtlich eines möglichen Fledermaus-Besatzes wird im Maßnah-

menblatt V 20 im LBP thematisiert. 

Im Rahmen einer Nachkartierung im Winter / Frühjahr 2016 wur-

den die Daten nochmals aktualisiert: nach aktuellem Stand sind 

3 Höhlenbäume zu fällen, 5 können erhalten werden (Einkürzung 

oberhalb der Höhle), 4 sind durch die ökologische Baubegleitung zu 

prüfen. LBP und saP werden entsprechend angepasst. 

Auch bei einem Entfall von 7 Höhlenbäumen (worst-case) bleibt die 

ökologische Funktion sowohl für Fledermäuse als auch Vögel im 

räumlichen Zusammenhang erhalten. D.h. es ergibt sich kein Aus-

gleichsbedarf. 

Fledermäuse: Auf Grundlage der Erhebungen von Herrn Dr. Nagel 

besteht kein Hinweis, dass Fledermäuse Quartiere im Einschnitt 

nutzen. Weiterhin stehen im Jagdgebiet der Fledermäuse ausrei-

chend Quartiere zur Verfügung. 
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Bedeutung des Gebietes vorwiegend für Meisen- und Spechtarten: 

Spechtarten sind nicht auf bestehende Höhlen angewiesen. Bei den 

Meisenarten wird davon ausgegangen, dass bei einem Entfall von 

max. 7 Bäumen ausreichend Quartierpotenzial im räumlichen Zu-

sammenhang zur Verfügung steht. 

VHT: Eine weitere Kartierung der Quartierbäume durch die Ökolo-

gische Baubegleitung unmittelbar vor Baubeginn wird zugesagt. 

Soweit die ökologische Funktion vor Ort nicht gewährleistet werden 

kann, wird bei Entfall eines Quartierbaumes ein Ausgleich durch 

das Aufhängen von Quartierkästen im Verhältnis 1:3 zugesagt. LBP 

und saP werden entsprechend angepasst. 

Die Zahl ist allerdings aus unserer Sicht ohnehin kritisch zu hinterfra-

gen. Viele Fledermausarten – u.a. auch Arten die für den Planungsbe-

reich relevant sind – nutzen keineswegs nur klassische Baumhöhlen als 

Quartier sondern auch Kleinstrukturen wie Stammrisse oder Bereiche 

hinter abgeplatzter Rinde. Wir fordern Informationen darüber, ob auch 

nach solchen Strukturen systematisch gesucht wurde. 

GÖG: Abgeplatzte Rinden und Stammrisse wurden überprüft und in 

der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und dem Land-

schaftspflegerischen Begleitplan berücksichtigt. 

Auch die entfallenden Quartierbäume von Vogelarten werden lediglich 

im Anhang zur SAP, und dort eher vage, benannt. So ist im Formblatt 

für den Grünspecht zu lesen, dass in der Stabilisierungszone „mindes-

tens eine Spechthöhle“ durch eine Baumfällung verloren gehen wird.  

Bei den Höhlenbrütern heißt es: „entfallen vereinzelte Höhlenbäume, 

darunter 1 Baum mit einer Spechthöhle“. Zu erfahren ist aus den 

Formblättern außerdem, dass die Lebensstätten der auf hochwüchsige 

Sträucher und Bäume angewiesenen Arten Elster und Ringeltaube so-

wie der beiden Goldhähnchenarten innerhalb des Einschnitts „Im Hau“ 

dauerhaft verloren gehen werden. 

All diese Einzelangaben werden an keiner Stelle (z.B. in tabellarischer 

Form) zusammengefasst; sie finden auch keinen Eingang in den LBP,  

und es ist offensichtlich auch keine Kompensation für den Verlust von 

Quartiersbäumen vorgesehen. 

 

GÖG: Siehe oben 
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Der LBP enthält stellenweise widersprüchliche Aussagen. So wird bei-

spielsweise auf S. 113 im Text erläutert, dass Quellfluren auf 230 Me-

ter Streckenlänge erheblich beeinträchtigt werden. In Tab. 23 hinge-

gen werden 171 m Strecke genannt. Welche Zahl trifft hier zu? 

GÖG: Die Angabe auf Seite 113 (230m) ist eine Längenangabe, die 

Angabe auf Seite 115 (Tabelle 23: 171m²) eine Flächenangabe 

(vgl. Spaltenüberschrift). 

In Kapitel 6.4.6 gegebenen Empfehlungen für Maßnahmen bei einem 

negativen Ansiedlungsverlauf des Steinkrebses sind wenig sinnvoll. 

Sollte sich nach mehreren Jahren Monitoring herausstellen, dass die 

Umsiedlung zu scheitern droht, werden nachträgliche Maßnahmen wie 

"Strukturverbesserungen", oder Optimierungen der Ufervegetation 

auch nichts mehr helfen. Sinnvoll wäre es gewesen, diese – ökologisch 

ja durchaus gebotenen - Maßnahmen bereits vor oder bei der Umsied-

lung zu ergreifen. 

Büro Deuschle / Limnofisch: Da beim Monitoring für die Neuan-

siedlung von 50 Steinkrebsen im Schwarzenbach im Rahmen des 

Vorversuchs bislang kein gesicherter Ansiedlungserfolg nachweis-

bar war, wird mit der Umsetzung der im LBP in Kap. 6.4.6 darge-

legten Maßnahmen begonnen. Die dabei erforderlichen Schritte 

werden mit den zuständigen Unteren Forst-, Landwirtschafts-, Na-

turschutz- und Wasserbehörden abgestimmt. 

 

VHT: Der Vorhabenträger prüft zurzeit die Möglichkeiten einer 

Rücksetzung der Steinkrebse nach Abschluss der Baumaßnahmen. 

 

Die Bewertungsmatrix (S. 116) in Kap. 5.6.2 (Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Tiere) halten wir für diskussionswürdig. Unserer Einschät-

zung nach reicht bei Tierarten mit einer hohen Empfindlichkeit bereits 

eine geringe – mittlere Wirkungsintensität/Betroffenheit aus, um die 

Erheblichkeitsschwelle der Beeinträchtigung zu überschreiten. Umge-

kehrt kann eine hohe Wirkungsintensität/Betroffenheit auch bei Tierar-

ten mit „nur“ mittlerer Empfindlichkeit eine erhebliche Beeinträchti-

gung auslösen. 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Bei einer Bewertung mit der vorgeschlagenen Einstufung 

ergeben sich zwar zusätzliche Betroffenheiten, jedoch keine zusätz-

lichen Maßnahmen, da keine wertgebenden Arten betroffen sind. 
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Realisierung des Gesamtvorhabens  

Zur Realisierung des Gesamtvorhabens weisen wir noch einmal – wie 

bereits in unserer Stellungnahme vom 17.01.2015 zum PFV Ostelshei-

mer Tunnel – darauf  hin, dass die artenschutzrechtlichen Konflikte 

hinsichtlich der Fledermaus-Winterquartiere in den beiden Bestands-

tunneln nicht in keinster Weise gelöst sind. Solange keine Minimie-

rungsmaßnahmen zum Schutz der schwärmenden Tiere vor den Tun-

nelportalen vorgesehen sind, stehen die artenschutzrechtlichen Belan-

ge einer Realisierung des Gesamtprojekts im Wege. 

K&K: Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat sich im Planfeststel-

lungsbeschluss vom 4. Juli 2016 zum „Neubau eines Tunnels und 

zweigleisiger Ausbau in Ostelsheim“ (Az. 24-3826-1 – Landkreis 

Calw 2/3) eingehend mit dieser Frage auseinandergesetzt (Seiten 

72-78). Es kam hierbei zu dem Ergebnis, dass „der Verwirklichung 

des Vorhabens nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde keine 

von vornherein unüberwindlichen Hindernisse entgegen [stehen].“ 

 

Ergänzend hierzu weisen wir darauf hin, dass die am 18. Januar 

1995 ausgesprochene Stilllegung den planungsrechtlichen Status 

der Bahnanlage unberührt gelassen hat, sondern lediglich deren 

öffentlich-rechtlichen Status und die daraus folgende Betriebspflicht 

entfallen ließ (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urt. v. 

15. Dezember 2016 – 5 S 987/15 –, Rn. 38, juris). Wie bestands-

kräftig planfestgestellte Bahnanlagen bedarf die „Württembergische 

Schwarzwaldbahn“ hiernach auch für nachholende, umfangreichere 

Unterhaltungsmaßnahmen nach längerer Betriebseinstellung keiner 

erneuten Planfeststellung (st. Rspr., vgl. BVerwGE 107, 350 

(352ff.); 110, 81 (85); 111, 108 (120)).  

 

Nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-

Württemberg vom 30. Juni 2016, Az. 5 S 1984/15 können „mög-

licherweise aus Gründen des Naturschutzes gebotene Einschrän-

kungen des Betriebs - etwa im Hinblick auf anderenfalls zu besor-

gende Verstöße gegen das Habitat- und/oder Artenschutzrecht - 

nur in einem wiederaufgegriffenen Planfeststellungsverfahren bzw. 

im Wege eines Teilwiderrufs von der Planfeststellungsbehörde […] 

angeordnet werden“ (a. a. O., Rn. 14, juris). 

 

Die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes für die Bestandstunnel 

durch den Vorhabenträger erfolgt hiernach außerhalb eines Zulas-

sungsverfahrens. Sie dient vielmehr der Vermeidung arten- und 

gebietsschutzrechtlicher Konflikte vor dem Hintergrund eines mög-

lichen Teilwiderrufs durch die Planfeststellungsbehörde. Ob bei 

Durchführung dieses Maßnahmenkonzeptes betriebliche Einschrän-

kungen erforderlich werden oder nicht, ist nicht Gegenstand des 
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gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens. 

 

VHT: Bei den bisher zur Verfügung stehenden Bestandsschätzun-

gen handelt es sich um Hochrechnungen, basierend auf Netzfän-

gen, welche zwischen Mitte August und Mitte September 2014 in 

insgesamt vier Nächten zeitgleich an allen vier Tunnelportalen 

durchgeführt wurden. Aufgrund der geringen Anzahl an Untersu-

chungsnächte, die darüber hinaus nicht die gesamte Schwärmzeit 

abdecken, ergibt sich eine große Spannbreite bezüglich des prog-

nostizierten Überwinterungsbestands von Fledermäusen in den bei-

den Bestandstunneln.  

 

Für eine präzisere Einschätzung des artenschutzrechtlichen Kon-

fliktpotentials und des daraus resultierenden notwendigen Maß-

nahmenkonzeptes zu dessen Bewältigung, erfolgt deshalb seit Sep-

tember 2015 eine kontinuierliche Fledermauserfassung in beiden 

Tunneln. Die Überwachung erfolgt mit einer Kombination aus Fle-

dermauslichtschranken und Digitalkameras zur artdifferenzierten 

Registrierung ein- und ausfliegender Fledermäuse und der Fleder-

mausaktivität. Zusätzlich werden die artenspezifischen Aktivitäten 

innerhalb der Tunnel mit Hilfe von Batcordern sowie die mikrokli-

matischen Verhältnisse mit Hilfe von Klimaloggern dokumentiert. 

 

Zur Bewältigung der artenschutzrechtlichen Konflikte hinsichtlich 

der beiden als Fledermausquartier genutzten Bestandstunnel wird 

derzeit in Zusammenarbeit mit Fachexperten ein Maßnahmenkon-

zept bestehend aus der Schaffung von Ersatzwinterquartieren, der 

Aufwertung von Sommerlebensräumen und der Vermeidung be-

triebsbedingter Individuenverluste erarbeitet. Die wichtigsten Maß-

nahmen sind die Herstellung bzw. Nutzbarmachung von Ersatzwin-

terquartieren sowie die Vermeidung betriebsbedingter Individuen-

verluste. Hierzu wurden bereits zahlreiche potentiell geeignete Ob-

jekte ermittelt. Als vorgezogene Kompensationsmaßnahmen bereits 

durchgeführt wurden die Öffnung des St. Georg-Stollens der Stadt 

Neubulach sowie der Stollenanlage Liebelsberg/Glasmühle. Ferner 

wurde die Nutzung eines Luftschutzbunkers der Stadt Neubulach 

als Ausgleichsmaßnahme dinglich abgesichert. Der Landkreis Calw 
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prüft diesbezüglich aktuell die Eigentumsverhältnisse, Zugänglich-

keit und Verfügbarkeit. 

 

GÖG: Inzwischen liegen Daten aus den Fledermauserhebungen 

mittels akustischer Erfassung und Lichtschranken-Foto-Monitoring 

vor, die Aussagen bezüglich der Überwinterungsgemeinschaften in 

den beiden Tunneln zulassen. Im Ergebnis ist von einem Überwin-

terungsbestand im Tunnel Hirsau von ca. 700 und im Tunnel Forst 

von ca. 300 Fledermäusen auszugehen. Die ermittelten Fleder-

mausbestände in den Tunneln sind somit deutlich geringer als die 

bisher zugrunde gelegten aus Netzfängen hochgerechneten Über-

winterungsbestände. 

 


